
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Vorarlberg 2008/11/06 1-
031/08

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.2008

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der Ertragserzielungsabsicht ist nicht die Gesamtgebarung des Vereines, sondern nur die mit dem

in Rede stehenden Aspekt der Vereinstätigkeit (Pferdevermietung) verbundene diesbezügliche Absicht zu

berücksichtigen. Die Beschuldigte hat vorgebracht, dass die Pferde auch im Zusammenhang mit den hier

gegenständlichen Tätigkeiten von Vereinsmitgliedern betreut worden seien, die dafür kein Entgelt erhalten hätten,

sondern lediglich die Pferde für das Reiten unentgeltlich benutzen hätten dürfen. Die von der Beschuldigten

angeführten Unkosten für die Tierhaltung (Pacht für Stall, Futter, Tierarzt) wären auch entstanden, wenn die Tiere nur

für die eigentlichen  Zwecke des Vereines und nicht für die hier gegenständlichen gewerblichen Tätigkeiten verwendet

worden wären.

Zuletzt aktualisiert am

10.11.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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